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GZ: BMI-LR2220/0141-III/5/2015 

Wien, am 22. April 2015 

 
Der Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Darmann und weiterer Abgeordnete haben am  

27. Februar 2015 unter der Zahl 3933/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „indische Staatsbürger mit afghanischem Reisepass“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1, 2, 4, 5, 8 und 9: 
Nein, Fälle dieser Art sind nicht bekannt.  

Allgemein ist dazu anzumerken, dass bei Erlangung authentischer Dokumente – etwa in 

Indien – aus kriminaltechnischer Sicht der Nachweis eines missbräuchlich erlangten 

Dokumentes praktisch unmöglich ist. Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

 
Zu den Fragen 3 und 6: 
Sofern ein Asylwerber über Dokumente verfügt, hat er diese unverzüglich zu Beginn seines 

Verfahrens, wenn diese Dokumente erst später zugänglich sind, im Laufe des Verfahrens 

dem Bundesamt vorzulegen. 

Unmittelbar nach Vorlage werden diese Dokumente einer Echtheitsprüfung unterzogen. 

Diese erfolgt durch die Dokumentenprüfstellen der Polizeiinspektionen in den Erst- 

aufnahmestellen, den Experten der Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen bei den 

Landeskriminalämtern oder durch das Bundeskriminalamt. 
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Wenn sich im Zuge dieser Überprüfungen herausstellt, dass es sich bei einem vorgelegten 

Dokument um eine Fälschung handelt, wird eine Sachverhaltsdarstellung an die jeweilige 

Landespolizeidirektion übermittelt. Darüber hinaus fließt das Vorlegen eines gefälschten 

Dokuments in die Glaubwürdigkeitsprüfung ein und kann die Aberkennung der 

aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde rechtfertigen. 
 
Zu Frage 7: 
Die Erteilung von Rechtsauskünften fällt nicht unter das parlamentarische Inter- 

pellationsrecht. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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